
Fxnanzamt  Liibbecke

Steuernummer:  331/5892/0199

32312  Ltübbecke

Bohlenstr.  102

Telefon  ü5741/334-2552

Sxcherhei.tsnummer  :

00050072

21.11.2019

Finanzamt,  Postfach  1244,  32292  Ifübbecke

FreisteIlungsbescheinigung

Fi  rma

JET  Steinbrecher  GmbH
Jakob-Saur-Str.  7
79199  Kirchzarten

zum  Steuerabzug  bei  Baule:istungen
gemaß  g 48  b Abs.  1  Satz  1  des
Einkommensteuergesetzes  (EStG)

JET  Steinbrecher  GmbH

Rechtsform:  GmbH

Jakob-Saur-Str.  7

79199  Kirchzarten

wird  hiezmit  bescheintqt,  dass  der  Empfänger
zum  Steuerabzug  nach  5  48 ms.  1 EStG  befreit

der  Bauleistung  (Leistungsempfängey)  von  dez  Pflicht
ist.

Diese  Bescheinigunq  gilt  vom  21.11.2019  bis  zum  21.11.2022.

Wichtiger  Hinweis:

Diese  Bescheinigung  ist  dem  Leistungsempfänger  im  Original  auszuhandigen,  wenn  sie  fiir  bestimrnte
Bauleistungen  gilt.  Ist  dhe  Beschexnigung  fuz  einen  Zextraum  gultig,  kann  auch  eine  Kopie  ausge-
handigt  werden.  Das  Orxginal  ist  mxt  Dienstsiegel,  Unterschrift  und  Sicherheits-Nummer  versehen.

Der  Iieistungsiempfänger  hat  die  Möglichkeit,  sich  durch  etne  Prüfun;y  der  Gültigkeit  der  Freistel-
lungsbescheinigung  über  ein  eventuelles  Haftungsrisiko  Gewissheit  zu  verschaffen.
Dxe  Priifung  kann  durch  eine  Internetabfrage  beim  Bundeszentralamt  für  Steueyn  (www.bzst.bund.de)
erfolgen.  Dazu  werden  die  Daten  beim  Bundeszentralamt  für  Steuern  gespeichert  und  bei  einer
Internetabfrage  dem  Leistungsempfänger  bekannt  gegeben.  Bestätigt  das  Bundeszentralamt  für
Steuein  die  Gültigkeit  nicht  odei  kann  dey  Leistungsempfänger  eine  Internetabfrage  nicht  durch-
fuhren,  kann  er  sich  duich  eine  Nachfrage  bei  dem  auf  der  Freistellungsbescheinigung  angegebenen
Finanzamt  Gewissheit  verschaffen.  Das  Unterlassen  einer  Internetabfrage  bexm  Bundeszentralamt  für
Steuern  oder  einer  Nachfrage  beim  Finanzamt  begründet  ftir  sich  allexn  keine  zur  Haftung  ftihrende
grobe  Fahrlässigkext.

Dxe  Befreiung  von  der  Pflicht  zum  Steuerabzug  gxlt
keitszeitraumes  und/oder  für  die  o.g.  Bauleistungen
nung)  des  Leistungsempfängers  mit  Gegenansptüchen
gleich.

fur  Zahlungen,  die  innerhalb  des  o.  g.  Giiltig-
geleistet  werden.  Die  Aufrechnung  (Verrech-

gegentiber  dem  Leistenden  steht  exner  Zahlung

Der  Wideztuf  dieser  Bescheinigung  bleibt  vorbehalten.

Im  Auftrag

* l*


